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Satzung der Gemeinde Königswartha über die 
Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentlichen 

Abwasserbeseitigungsanlagen 
(Rumpfsatzung-Abwasser) 

 
 
vom: 17.05.2006 
 
1. Änderung zur Satzung vom: 17.05.2006 / Neuausfertigung am: 12.06.2006 
 
 
Aufgrund von § 63 Abs. 2 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) und der §§ 4, 14 und 124 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in Verbindung mit den §§ 2, 9, 17 und 
33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG), jeweils in der gültigen Fassung, hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Königswartha am 19.10.2005 mit der 1. Änderung vom 17.05.2006 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1. 
Öffentliche Einrichtung 

(1) Die Gemeinde Königswartha betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet anfallenden Abwassers 
als eine einheitliche öffentliche Einrichtung (aufgabenbezogene Einheitseinrichtung). 

 

(2) Als angefallen gilt Abwasser, das  

a) über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentlichen Abwasseranlagen 
gelangt oder  

b) in abflusslosen Gruben oder Kleinkläranlagen gesammelt wird oder  

c) zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird. 

 

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen 
Abwasseranlagen besteht nicht. 

 

(4) Die Abwasserbeseitigung wird durch die Versorgungs GmbH Königswartha (im folgenden „GmbH“ 
genannt) durchgeführt, die die öffentliche Abwasserbeseitigungseinrichtung betreibt. 

 

(5) Der Anschluss an die öffentliche Einrichtung und die Entwässerung der Grundstücke erfolgen 
nach Maßgabe dieser Satzung und mit dem Betreiber abzuschließender privatrechtlicher 
Verträge. 

 

(6) Der Anschluss an die Abwasserbeseitigungseinrichtung und die Entsorgung des Abwassers 
bestimmen sich im übrigen nach den Allgemeinen Bedingungen für die Entwässerung (ABE)  
sowie der Preisliste für die Abwasserentsorgung der GmbH in der jeweils gültigen Fassung. 

 

§ 2. 
Begriffsbestimmungen 

(1) Abwasser ist das durch Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser (Schmutzwasser), 
das aus dem Bereich von bebauten oder künstlich befestigten Flächen abfließende und 
gesammelte Wasser aus Niederschlägen (Niederschlagswasser) sowie das sonstige in öffentliche 
Abwasseranlagen mit Schmutzwasser oder Niederschlagswasser fließende Wasser. 
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(2) Öffentliche Abwasseranlagen haben den Zweck, das im Gemeindegebiet angefallene Abwasser 
zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Öffentliche 
Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle, Regenrückhaltebecken, 
Regenüberlauf- und Regenklärbecken, Abwasserpumpwerke und Klärwerke sowie offene und 
geschlossene Gräben, soweit sie der öffentlichen Abwasserbeseitigung dienen. Zu den 
öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch die Grundstücksanschlüsse im Bereich der 
öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen bis zur Grundstücksgrenze. 

 

(3) Private Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Anlagen, die der Sammlung, Vorbehandlung, 
Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage dienen. Dazu gehören 
insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder Fundamentbereich verlegt sind und das Abwasser 
dem Anschlusskanal zuführen (Grundleitungen), Hebeanlagen, abflusslose Gruben und 
Kleinkläranlagen. 

 

(4) Grundstücke, die über eine Kleinkläranlage, für die eine leitungsgebundene Anschlussmöglichkeit 
an ein zentrales Klärwerk nicht besteht, oder über eine abflusslose Grube, die entleert und 
abgefahren wird, entsorgt werden, gelten als dezentral entsorgt. Die nicht unter Satz 1 fallenden, 
entsorgten Grundstücke gelten als zentral entsorgt. 

 

§ 3. 
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Bestimmung 
dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen Abwasseranlagen 
anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstücken anfallende Abwasser 
der Gemeinde im Rahmen des § 63 Abs. 5 und 6 SächsWG zu überlassen, soweit die Gemeinde 
zur Abwasserbeseitigung verpflichtet ist (Anschluss- und Benutzungszwang). Der 
Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Berechtigte tritt an 
die Stelle des Eigentümers. Auf dem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser ist am Ort des 
Anfalles zu versickern. In begründeten Ausnahmefällen kann die zuständige Behörde eine 
Erlaubnis für die Einleitung von Niederschlagswasser in einen Kanal oder ein Gewässer erteilen. 
    

       

(2) Die Benutzungs- und Überlassungspflicht nach Absatz 1 trifft auch die sonst zur Nutzung eines 
Grundstücks oder einer Wohnung berechtigten Personen. 

 

(3) Grundstücke sind, wenn sie mit einer baulichen Anlage versehen werden, anzuschließen, sobald 
die für sie bestimmten öffentlichen Abwasseranlagen betriebsfertig hergestellt sind. Wird die 
öffentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das 
Grundstück innerhalb von sechs Monaten nach der betriebsfertigen Herstellung anzuschließen. 

 

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der Anschluss im Interesse der öffentlichen 
Gesundheitspflege, des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlichen Wohls geboten ist. 

 

(5) Abwasser, das auf Grundstücken anfällt, die nicht an die öffentlichen Abwasseranlagen 
angeschlossen sind, hat der nach den Absätzen 1 und 2 Verpflichtete der Gemeinde oder dem 
von ihr beauftragten Unternehmer zu überlassen (Benutzungszwang). Dies gilt nicht für 
Niederschlagswasser. 

 

(6) Bei Grundstücken, die nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Gemeinde nicht oder noch 
nicht an einen öffentlichen Abwasserkanal angeschlossen werden können, kann der 
Grundstückseigentümer oder der sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete den Anschluss seines 
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Grundstücks verlangen, wenn er den für den Bau des öffentlichen Kanals entstehenden Aufwand 
übernimmt und auf Verlangen angemessene Sicherheit leistet. Einzelheiten, insbesondere die 
Frage, wer den Unterhaltungs- und Erneuerungsaufwand trägt, werden durch einen öffentlich-
rechtlichen Vertrag geregelt. 

 

§ 4. 
Anschlussstelle, vorläufiger Anschluss 

(1) Wenn der Anschluss eines Grundstücks an die nächstliegende öffentliche Abwasseranlage 
technisch unzweckmäßig oder die Ableitung des Abwassers über diesen Anschluss für die 
öffentliche Abwasseranlage nachteilig wäre, kann die Gemeinde verlangen oder gestatten, dass 
das Grundstück an eine andere öffentliche Abwasseranlage angeschlossen wird. 

 

(2) Ist die für ein Grundstück bestimmte öffentliche Abwasseranlage noch nicht erstellt, kann die 
Gemeinde den vorläufigen Anschluss an eine andere öffentliche Abwasseranlage gestatten oder 
verlangen. 

 

§ 5. 
Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 

Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigung und von der 
Verpflichtung zur Benutzung deren Einrichtungen können die nach § 3 Abs. 1, 2 und 5 Verpflichteten 
auf Antrag insoweit und solange befreit werden, als ihnen der Anschluss oder die Benutzung wegen 
ihres, die öffentlichen Belange überwiegenden, privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des 
Abwassers nicht zugemutet werden kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 
 

§ 6. 
Stilllegung von Grundstücksentwässerungsanlagen 

Abflusslose Sickergruben und Kleinkläranlage sind spätestens innerhalb von 6 Monaten außer Betrieb 
zu setzen, sobald ein Grundstück an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist.  
 

§ 7. 
Grundstücksbenutzung 

Die Grundstückseigentümer und sonstige nach § 3 Abs. 1 Verpflichtete sind im Rahmen der Vorschrift 
des § 109 SächsWG verpflichtet, für Zwecke der öffentlichen Abwasserbeseitigung das Verlegen von 
Kanälen einschließlich Zubehör zur Ab- und Fortleitung gegen Entschädigung zu dulden. Sie haben 
insbesondere den Anschluss anderer Grundstücke an die Anschlusskanäle zu ihren Grundstücken zu 
dulden. 
 

§ 8. 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 der SächsGemO handelt wer vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen 

 

a) den Anschlusszwang nach § 3 Abs. 1 verstößt. 

b) den Benutzungszwang nach § 3 Abs. 5 verstößt, 

c) die Stilllegung der Grundstücksentwässerungsanlagen im Falle des Anschlusses an die 
öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage nach  § 6 dieser Satzung verstößt 
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(2) Die Ordnungswidrigkeit kann entsprechend dem § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) mit einer Geldbuße von mindestens 5,00 Euro, höchstens 1000,00 Euro geahndet 
werden. 

 

(3) Die Gemeinde kann, zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen, 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

 

(4) Für die Durchsetzung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlungen, eines Duldens oder 
Unterlassens gelten die Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes entsprechend. 

 

§ 9. 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwassersatzung 
vom 29.11.2000 außer Kraft. 

 

 

 

Königswartha, den 12.06.2006 

 

 

 

 

Bürgermeister 

 

 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO 

 

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, 
gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen. 2 Dies gilt 
nicht, wenn  

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,  

2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind,  

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,  

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist  

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder  

b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht worden ist.  

3 Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der 
in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. 4 Sätze 1 bis 3 sind nur 
anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechtsfolgen 
hingewiesen worden ist. 
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